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(dargestellt sind nur die geänderten Passagen) 
 
 

Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen 
aus dem Verfügungsfonds gemäß Beschluss 
der Bezirksvertretung Mülheim vom 
15.11.2010 

Neufassung der Richtlinie zur Gewährung 
von Zuwendungen aus dem Verfügungs-
fonds 

1. Allgemeines 
Bei Projekten der Stadterneuerung, die u.a. 
auch mit Fördermitteln aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung (EF-
RE) kofinanziert werden, ist über die Verga-
be der Fördermittel eines Verfügungsfonds 
aufgrund der Neufassung der Förderrichtli-
nien Stadterneuerung (Runderlass des Mi-
nisteriums für Bauen und Verkehr des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 22.10.2008 –
V5-40.01) auf Grundlage einer kommunalen 
Richtlinie zu entscheiden. Die Einzelheiten 
sind in Teil IV - Förderbestimmungen für die 
Soziale Stadt, Ziffer 17 „Aktive Mitwirkung 
der Beteiligten“ der Förderrichtlinie Stadter-
neuerung 2008 geregelt. 
Der Verfügungsfonds dient dem Zweck, eine 
kurzfristige Bewilligung von Fördermitteln in 
beschränktem Umfang an Organisationen, 
im Programmgebiet verortete bzw. arbeiten-
de Einrichtungen, Vereine, Arbeitsgruppen 
und -kreise, Bürgerinitiativen u.ä. im Pro-
grammgebiet MÜLHEIM 2020 zu ermögli-
chen. Ziel ist, die aktive Mitwirkung der Be-
wohnerschaft an der Verbesserung in den 
Stadtteilen Mülheim, Buchheim und Buch-
forst zu fördern.  
Der Verfügungsfonds darf nicht die Regel-
förderung bzw. -finanzierung von Projekten 
ersetzen, sondern helfen, neue und zusätzli-
che Ideen aus dem Programmgebiet MÜL-
HEIM 2020 zu realisieren. 
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Bei Projekten der Stadterneuerung, die u.a. 
auch mit Fördermitteln aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung (EF-
RE) kofinanziert werden, ist über die Verga-
be der Fördermittel eines Verfügungsfonds 
aufgrund der Neufassung der Förderrichtli-
nien Stadterneuerung (Runderlass des Mi-
nisteriums für Bauen und Verkehr des Lan-
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sind in Teil IV - Förderbestimmungen für die 
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de Einrichtungen, Vereine, Arbeitsgruppen 
und -kreise, Bürgerinitiativen u.ä. im Pro-
grammgebiet MÜLHEIM 2020 zu ermögli-
chen. Ziel ist, die aktive Mitwirkung der Be-
wohnerschaft an der Verbesserung in den 
Stadtteilen Mülheim, Buchheim und Buch-
forst zu fördern.  
Der Verfügungsfonds darf nicht die Regel-
förderung bzw. -finanzierung von Projekten 
ersetzen, sondern soll helfen, neue und zu-
sätzliche Ideen aus dem Programmgebiet 
MÜLHEIM 2020 zu realisieren. 
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4. Gewährung von Zuwendungen 
Nach diesen Richtlinien können Zuwendun-
gen u.a. für folgende förderfähige Maßnah-
men gewährt werden: 

− die Durchführung von 
Workshops 

 
 
− Mitmachaktionen im Pro-

grammgebiet (z.B. Bewohner-
feste, Verschönerungsaktio-
nen zur Verbesserung des 
Wohnumfeldes etc.) 

− Aktionen zu Themenstellun-
gen im Programmgebiet (z.B. 
demografischer Wandel, Mig-
ration und Alter, etc.) 

− Kunstausstellungen und -
aktionen 

− Imagekampagnen und Maß-
nahmen zur Aktivierung der 
Bürgerinnen und Bürger aus 
dem Programmgebiet MÜL-
HEIM 2020 

4. Gewährung von Zuwendungen 
Nach dieser unter 3. genannten Richtlinie 
können Zuwendungen (…) für folgende för-
derfähige Maßnahmen gewährt werden: 

− die Durchführung von 
Workshops zu Aufgabenstel-
lungen im Programmgebiet 

− Mitmachaktionen im Pro-
grammgebiet 

 
 
 

− Wettbewerbe zu Themenstel-
lungen im Programmgebiet 

 
 
 

 
− Imagekampagnen und andere 

geeignete Maßnahmen zur 
Aktivierung der Beteiligten im 
Programmgebiet MÜLHEIM 
2020 

 

5. Zielsetzungen und Fördervorausset-
zungen  

5. Zielsetzungen und Fördervorausset-
zungen  

6. Förderausschluss  
Folgende Maßnahmen bzw. Kosten werden 
nicht gefördert: 

− Maßnahmen, für die Förder-
mittel anderer Finanzierungs-
träger vorrangig einzusetzen 
sind, 

− Maßnahmen, deren Durchfüh-
rung auch ohne Förderung 
nach diesen Richtlinien si-
chergestellt ist,  

− Maßnahmen, die der Ge-
winnnerzielung dienen 

− laufende Betriebs- und Sach-
kosten des Antragstellers 

− reguläre Personalkosten des 
Antragsstellers 

− Kostenanteile in der Höhe, in 
der die Empfängerin bzw. der 
Empfänger der Zuwendung 
steuerliche Vergünstigungen 
nach den §§ 9 und 15 des 
Umsatzsteuergesetzes in An-
spruch nehmen können 

− unbefristete Maßnahmen und 
Projekte 

6. Förderausschluss  
Folgende Maßnahmen (…) können nicht 
gefördert werden: 

− Maßnahmen, für die Förder-
mittel anderer Finanzierungs-
träger vorrangig einzusetzen 
sind 

− Maßnahmen, deren Durchfüh-
rung auch ohne Förderung 
nach diesen Richtlinien si-
chergestellt ist 

− Maßnahmen, die der Ge-
winnnerzielung dienen 

− laufende Betriebs- und Sach-
kosten des Antragstellers 

− reguläre Personalkosten des 
Antragsstellers 

− Kostenanteile in der Höhe, in 
der die Empfängerin bzw. der 
Empfänger der Zuwendung 
steuerliche Vergünstigungen 
nach den §§ 9 und 15 des 
Umsatzsteuergesetzes in An-
spruch nehmen können 

− unbefristete Maßnahmen 



7. Art und Umfang der Mittel 
- Der Umfang des Verfügungs-

fonds wird in Abhängigkeit 
von den vom Land NRW hier-
für maximal bewilligten För-
dermitteln und von der Lauf-
zeit des Gesamtprogramms 
zu Beginn der jeweiligen 
Haushaltsjahre von der Stadt 
Köln im Einzelnen festgelegt.  

- Die Finanzierung des Verfü-
gungsfonds erfolgt zu 80 % 
mit den vom Land NRW be-
willigten Fördermitteln und zu 
20 % mit Mitteln der Stadt 
Köln.  

 
 
 
 
 

 
 
- Die maximale Zuwendungs-

höhe pro Projektantrag an 
den Verfügungsfonds wird auf 
5.000 € begrenzt. Eine Förde-
rung oberhalb dieser Wert-
grenze kann nur ausnahms-
weise erfolgen, wenn die 
Durchführung der Maßnahme 
im besonderen Interesse der 
Stadt Köln liegt. 

- Die Zuwendung wird zweck-
gebunden für die im Antrag 
dargestellten Kosten bewilligt. 
Dem Antragsteller wird ges-
tattet, innerhalb der geförder-
ten Maßnahme Mehrausga-
ben einzelner Kostenpositio-
nen durch Minderausgaben 
bei anderen Kostenpositionen 
bis zu einer Höhe von 20 % 
ohne Zustimmung der Stadt 
Köln auszugleichen. Die Höhe 
der Zuwendung bleibt davon 
unberührt. 

7. Art und Umfang der Mittel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Die Finanzierung des Verfü-
gungsfonds erfolgt mit den 
vom Land NRW bewilligten 
Fördermitteln und mit Mitteln 
der Stadt Köln.  

- Die für die Programmlauf-
zeit MÜLHEIM 2020 bewillig-
ten Fördermittel werden 
gleichmäßig auf die Jahre 
2011 bis 2013 und mit ei-
nem Anteil von 1/3 des Jah-
resbudgets auf das Jahr 
2014 verteilt. 

- Die maximale Zuwendungs-
höhe pro Projektantrag an 
den Verfügungsfonds wird auf 
2.500 € begrenzt.  

 
 
 

 
 
 

- Die Zuwendung wird zweck-
gebunden für die im Antrag 
dargestellten Kosten bewilligt. 
Dem Antragsteller wird ges-
tattet, innerhalb der geförder-
ten Maßnahme Mehrausga-
ben einzelner Kostenpositio-
nen durch Minderausgaben 
bei anderen Kostenpositionen 
bis zu einer Höhe von 20 % 
ohne Zustimmung der Stadt 
Köln auszugleichen. Die Höhe 
der Zuwendung bleibt davon 
unberührt. 

8. Zweckbindungsfrist 8. Zweckbindungsfrist 

9. Antragssteller und Zuwendungsemp-
fänger 

9. Antragssteller und Zuwendungsemp-
fänger 



 

10. Rechtsanspruch 
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer 
Zuwendung besteht nicht. Die zur Verfügung 
stehenden Mittel sind freiwillige Leistungen 
des Landes NRW und der Stadt Köln. Eine 
Förderung durch den Verfügungsfonds er-
folgt nur im Rahmen der bewilligten Förder-
mittel und der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel.  

10. Rechtsanspruch  

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer 
Zuwendung besteht nicht. Die zur Verfügung 
stehenden Mittel sind freiwillige Leistungen 
der Stadt Köln. Eine Förderung durch den 
Verfügungsfonds erfolgt nur vorbehaltlich 
der bewilligten Fördermittel und der zur Ver-
fügung stehenden Haushaltsmittel.  

11. Antragstellung und Prüf-
/Entscheidungsverfahren 
Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 
aus dem Verfügungsfonds MÜLHEIM 2020 
ist schriftlich an die Stadt Köln, Amt für 
Stadtentwicklung und Statistik, zu richten 
(siehe Anlage 1b).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Antrag muss Angaben zum Antragsteller 
beinhalten, Zeitpunkt oder Zeitraum der 
Maßnahme sowie Ziele und Inhalte benen-
nen, Nutzen und Auswirkungen für das Pro-
grammgebiet definieren und die Kosten der 
Maßnahme detailliert darstellen (siehe Anla-
ge 1b). Er ist mit dem Ausstellungsdatum 
und der rechtsverbindlichen Unterschrift des 
Antragstellers zu versehen.  
Über die Gewährung der Zuwendung ent-
scheidet bis zu einem Kostenrahmen in Hö-
he von 1.250 € ein Gremium, das aus der 
Sozialraumkoordinatorin Mülheim-Nord und 
Keupstraße, der Sozialraumkoordinatorin 
Buchheim und Buchforst, dem Bezirksju-
gendpfleger, der Leitung des Bezirksjugend-
amts Mülheim sowie je einer Vertreterin des 
interkulturellen Dienstes und des Amtes für 
Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Köln 
gebildet wird. 
Aufgrund der Größe und der Zusammenset-
zung dieser Gruppe ist gewährleistet, dass 
der Verfügungsfonds als flexibles und fach-
übergreifendes Instrument zeitnah für be-
wohnergetragene bzw. -aktivierende 
Kleinstmaßnahmen eingesetzt werden kann. 
Im Rahmen dieses Verfahrens werden die 
beantragten Kleinmaßnahmen einer fachli-

11. Antragstellung und Prüf-
/Entscheidungsverfahren 
Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 
aus dem Verfügungsfonds MÜLHEIM 2020 
ist schriftlich an die Stadt Köln, Amt für 
Stadtentwicklung und Statistik, zu richten 
(siehe Anlage 1b).  
Die Anträge können 

- im Jahr 2011 bis zum 01.08. und zum 
   17.10. 
- im Jahr 2012 jeweils bis zum 16.01,  
  16.04., 16.07. und 12.10 
- im Jahr 2013 jeweils bis zum 14.01., 
  15.04., 15.07. und 18.10 
- im Jahr 2014 bis zum 13.01. und  
  14.04.2014 

eingereicht werden. 
Der Antrag muss Angaben zum Antragsteller 
beinhalten, Zeitpunkt oder Zeitraum der 
Maßnahme sowie Ziele und Inhalte benen-
nen, Nutzen und Auswirkungen für das Pro-
grammgebiet definieren und die Kosten der 
Maßnahme detailliert darstellen (siehe Anla-
ge 1b). Er ist mit dem Ausstellungsdatum 
und der rechtsverbindlichen Unterschrift des 
Antragstellers zu versehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



chen Prüfung unterzogen. Ggf. werden wei-
tere Fachämter um Stellungnahme gebeten. 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller 
versichert im Antrag, dass die beantragte  
Maßnahme bedarfsgerecht und sinnvoll ist 
und keine Finanzierungsmöglichkeiten aus 
anderen Quellen (z.B. bezirks- oder sozial-
räumliche Mittel bzw. Mittel anderer Förder-
geber) herangezogen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die Gewährung einer Zuwendung in 
Höhe von mehr als 1.250 € entscheidet der 
Veedelsbeirat MÜLHEIM 2020 auf Grundla-
ge des Beschlusses der Bezirksvertretung 
Mülheim vom 15.11.2010. 
In begründeten Dringlichkeitsfällen kann der 
Bezirksbürgermeister mit einer Vertreterin 
bzw. einem Vertreter des Veedelsbeirats 
MÜLHEIM 2020 über die Zuwendung aus 
dem Verfügungsfonds entscheiden. Die Ent-
scheidung wird im Nachhinein dem Vee-
delsbeirat zur Kenntnis vorgelegt. 
 

 
 
 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller 
versichert im Antrag, dass die beantragte  
Maßnahme bedarfsgerecht und sinnvoll ist 
und keine Finanzierungsmöglichkeiten aus 
anderen Quellen (z.B. bezirks- oder sozial-
räumliche Mittel bzw. Mittel anderer Förder-
geber) herangezogen werden.  
Die Anträge werden durch das für Stadt-
entwicklung und Statistik der Stadt Köln 
auf ihre grundsätzliche Förderfähigkeit 
vorgeprüft. Eine Nichtübereinstimmung 
mit der Richtlinie zur Gewährung von 
Zuwendungen aus dem Verfügungsfonds 
führt zum Ausschluss. Die förderfähigen 
Anträge werden durch ein Gremium, das 
aus der Sozialraumkoordinatorin Mül-
heim-Nord und Keupstraße, der Sozial-
raumkoordinatorin Buchheim und Buch-
forst, dem Bezirksjugendpfleger, der Lei-
tung des Bezirksjugendamts Mülheim 
sowie je einer Vertreterin des interkultu-
rellen Dienstes, des Amtes für Stadtent-
wicklung und Statistik der Stadt Köln und 
des Bürgeramts Mülheim gebildet wird 
sowie durch zuständige städtische 
Dienststellen vorgeprüft. Die auf Basis 
dieser Vorprüfung erstellten Stellung-
nahmen werden den Mitgliedern des Vee-
delsbeirates vor Entscheidung als Hilfe-
stellung zur Verfügung gestellt. 
Über die Gewährung einer Zuwendung im 
Rahmen des jährlich zur Verfügung ste-
henden Fördermittelbudgets entscheidet 
der Veedelsbeirat MÜLHEIM 2020. Das im 
jeweiligen Jahr zur Verfügung stehende 
Budget wird gleichmäßig auf die Antrags-
zeiträume des jeweiligen Jahres aufge-
teilt. Werden diese (Teil-)Budgets nicht 
vollständig ausgeschöpft, werden die 
überschüssigen Mittel in den nächsten 
Antragszeitraum übertragen. Mittel, die 
nach der letzten Antragsrunde (nach dem 
14.04.2014) verbleiben, verfallen. 
 

12. Bewilligungs- und Verwendungs-
nachweisverfahren 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller 
erhält von der Stadt Köln einen schriftlichen 
Bewilligungsbescheid, der die Höhe der Zu-
wendung, den Zuwendungszweck, erforder-
liche Auflagen und die zu beachtende All-
gemeinen Nebenbestimmungen zur Projekt-

12. Bewilligungs- und Verwendungs-
nachweisverfahren 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller 
erhält von der Stadt Köln einen schriftlichen 
Bewilligungsbescheid, der die Höhe der Zu-
wendung, den Zuwendungszweck, erforder-
liche Auflagen und die zu beachtende All-
gemeinen Nebenbestimmungen zur Projekt-



förderung (ANBestP), den Rückforderungs-
vorbehalt bei nicht dem Antrag entsprechen-
der Mittelverwendung bzw. Nichteinhaltung 
der Zweckbindungsfrist und die Verpflich-
tung auf einen zu erstellenden Verwen-
dungsnachweis sowie Sachbericht enthält. 

Die vom Zuwendungsempfänger zu beach-
tenden vergaberechtlichen Vorschriften wer-
den ausdrücklich im Bescheid benannt.  
Die Vergaberichtlinien der Stadt Köln sind 
einzuhalten. Dies bedeutet bei Auftragswer-
ten mit einem Finanzvolumen von: 

− unter 250 Euro (netto) sind 
keine Vergleichsangebote er-
forderlich 

− unter 1.250 Euro (netto) sind 
mindestens 3 mündliche An-
gebote einzuholen. Das Ver-
fahren ist schriftlich zu doku-
mentieren.  

− unter 2.500 Euro (netto) sind 
mindestens 3 schriftliche An-
gebote einzuholen. Das Ver-
fahren ist schriftlich zu doku-
mentieren. 

− ab 2.500 € (netto) ist eine Be-
schränkte Ausschreibung 
durchzuführen und zu doku-
mentieren. 

Der Verwendungsnachweis einschließlich 
Sachbericht ist spätestens sechs Wochen 
nach Beendigung der Maßnahme an das 
Amt für Stadtentwicklung und Statistik zu 
senden. Mit dem Nachweis müssen alle 
Vergabe-, Auftrags- Rechnungs- und Ein-
nahmeunterlagen im Original zur Archivie-
rung bei der Stadt Köln, Amt für Stadtent-
wicklung und Statistik eingereicht werden. 
Nach Überprüfung der Kosten- und Einnah-
mebelege und der zweckentsprechenden 
Verwendung der Mittel des Verfügungsfonds 
wird der sich daraus ergebene Zuschuss 
ausgezahlt. Sind die nachgewiesenen Kos-
ten geringer als die mit dem Bewilligungsbe-
scheid anerkannten Kosten, reduziert sich 
die Zuwendung entsprechend. Eine nach-
trägliche Erhöhung der Zuwendung bei Ü-
berschreitung der veranschlagten Kosten ist 
ausgeschlossen. 

förderung (ANBestP), den Rückforderungs-
vorbehalt bei nicht dem Antrag entsprechen-
der Mittelverwendung bzw. Nichteinhaltung 
der Zweckbindungsfrist und die Verpflich-
tung auf einen zu erstellenden Verwen-
dungsnachweis sowie Sachbericht enthält. 

Die vom Zuwendungsempfänger zu beach-
tenden vergaberechtlichen Vorschriften wer-
den ausdrücklich im Bescheid benannt.  
Die Vergaberichtlinien der Stadt Köln sind 
einzuhalten. Dies bedeutet bei Auftragswer-
ten mit einem Finanzvolumen von: 

− unter 250 Euro (netto) sind 
keine Vergleichsangebote er-
forderlich 

− unter 1.250 Euro (netto) sind 
mindestens 3 mündliche An-
gebote einzuholen. Das Ver-
fahren ist schriftlich zu doku-
mentieren.  

− unter 2.500 Euro (netto) sind 
mindestens 3 schriftliche An-
gebote einzuholen. Das Ver-
fahren ist schriftlich zu doku-
mentieren. 

 
 
 
 
Der Verwendungsnachweis einschließlich 
Sachbericht ist spätestens sechs Wochen 
nach Beendigung der Maßnahme an das 
Amt für Stadtentwicklung und Statistik zu 
senden. Mit dem Nachweis müssen alle 
Vergabe-, Auftrags- Rechnungs- und Ein-
nahmeunterlagen im Original zur Archivie-
rung bei der Stadt Köln, Amt für Stadtent-
wicklung und Statistik eingereicht werden. 
Nach Überprüfung der Kosten- und Einnah-
mebelege und der zweckentsprechenden 
Verwendung der Mittel des Verfügungsfonds 
wird der sich daraus ergebene Zuschuss 
ausgezahlt. Sind die nachgewiesenen Kos-
ten geringer als die mit dem Bewilligungsbe-
scheid anerkannten Kosten, reduziert sich 
die Zuwendung entsprechend. Eine nach-
trägliche Erhöhung der Zuwendung bei Ü-
berschreitung der veranschlagten Kosten ist 
ausgeschlossen. 

13. Erstattung der Zuwendung und Ver-
zinsung 

13. Erstattung der Zuwendung und Ver-
zinsung 

14. Publizitätsvorschriften  
Bei der Erstellung von Medien zur Publizität 

14. Publizitätsvorschriften  
Bei der Erstellung von Medien zur Publizität 



(Internet, Broschüren, Faltblätter, Postkar-
ten, Postern, Plakaten, Präsentationen, Hin-
weisschildern u.ä.) im Rahmen von Maß-
nahmen, die mit Mitteln des Verfügungs-
fonds im Geltungsbereich des Programms 
MÜLHEIM 2020 gefördert werden, ist stets 
das offizielle Emblem der Europäischen Uni-
on gemäß der geltenden Vorschriften zu 
verwenden. Darüber hinaus sind die Logos 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, des Ministeriums für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, 
das Logo der Bundesagentur für Arbeit, der 
Arbeitsgemeinschaft Köln (ArGe) und der 
Stadt Köln auf den öffentlichkeitswirksamen 
Materialien zu platzieren. 

(Internet, Broschüren, Faltblätter, Postkar-
ten, Postern, Plakaten, Präsentationen, Hin-
weisschildern u.ä.) im Rahmen von Maß-
nahmen, die mit Mitteln des Verfügungs-
fonds im Geltungsbereich des Programms 
MÜLHEIM 2020 gefördert werden, ist stets 
das offizielle Emblem der Europäischen Uni-
on gemäß der geltenden Vorschriften zu 
verwenden. Darüber hinaus sind die Logos 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, des Ministeriums für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, 
das Logo der Bundesagentur für Arbeit, des 
Jobcenters Köln und der Stadt Köln auf 
den öffentlichkeitswirksamen Materialien zu 
platzieren. Die Vorlagen für die zu ver-
wendenden Logos werden von der Stadt 
Köln als Muster zur Verfügung gestellt. 
 

15. Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt mit Beschlussfassung 
durch die Bezirksvertretung Mülheim am 
15.11.2010 in Kraft.  

15. In- und Außerkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt mit Beschlussfassung 
durch die Bezirksvertretung Mülheim in Kraft. 
 
Sie tritt am 30.09.2014 außer Kraft. 

 


